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37  Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen Personen, die 
einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheins gestellt haben
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 
Nummer 3 EGGVG
 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen Personen, die einen 
Antrag auf Erteilung eines Jagdscheins gestellt haben, sind Mitteilungen zu machen über Verfahren wegen

1.  eines Verbrechens,
 
2.  einer vorsätzlichen Straftat gegen das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit, einer der in 
§ 181b StGB genannten Straftaten, Land- oder Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen die Staatsgewalt, 
einer gemeingefährlichen Straftat, einer Straftat gegen das Eigentum oder das Vermögen oder einer 
Wilderei,

 
3.  einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff,

 
4.  einer Straftat nach jagd-, tierschutz- oder naturschutzrechtlichen Vorschriften, dem WaffG, dem Gesetz 
über die Kontrolle von Kriegswaffen oder dem SprengG.

 
(2) Mitzuteilen sind

1.  die Erhebung der öffentlichen Klage,
 
2.  der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war,

 
3.  die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Absatz 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

 
(3) In sonstigen Strafsachen gegen eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist die rechtskräftige 
Entscheidung mitzuteilen, wenn

1.  Führungsaufsicht angeordnet ist oder kraft Gesetzes eintritt,
 
2.  eine Entziehung des Jagdscheins, eine Sperrfrist zur Erteilung des Jagdscheins oder ein Verbot der 
Jagdausübung angeordnet worden ist.

 
(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung des Jagdscheins zuständige Behörde zu richten.

(5) Die Pflicht zur Mitteilung nach Nummer 36 bleibt unberührt.


